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Die sieben Standards der Freiwilligenarbeit 

Freiwilligenarbeit ist ein gesellschaftlicher Beitrag an Mitmenschen und Umwelt. Sie wird unentgeltlich und zeitlich 
befristet geleistet. Freiwilligenarbeit ergänzt und unterstützt die bezahlte Arbeit, tritt zu ihr aber nicht in Konkurrenz.

1. Anerkennung
Freiwillige haben ein Anrecht auf persönliche und öffentliche Anerkennung ihrer Leistung. Freiwilligenarbeit 
braucht zeitgemässe Rahmenbedingungen. Als geeignete Formen der Anerkennung speziell zu erwähnen sind 
der Schweizerische Sozialzeitausweis, eine grosszügige Spesenregelung sowie die Übernahme von Weiterbil-
dungskosten durch die Institution. 

2. Arbeitsbedingungen
Eine zeitliche Beschränkung der Einsätze verhindert Missbrauch und Überlastung von Freiwilligen. In der 
Schweiz arbeiten Freiwillige durchschnittlich 4 Stunden pro Woche. Es ist motivierend für Freiwillige, wenn sie 
eine Mitsprachemöglichkeit bei der Ausgestaltung ihrer Aufgabe haben. Der Zugang zu Infrastruktur (Räume, 
Fotokopierer etc.) soll gewährleistet sein.

3. Einführung und Begleitung der Freiwilligen
Einsatzinstitutionen benennen eine Ansprechperson für die Freiwilligen. Ihre Aufgabe ist es, die Freiwilligen 
einzuführen, zu begleiten und zu unterstützen sowie deren Interessen innerhalb der Institution zu vertreten. Be-
sonders motivierend und unterstützend für Freiwillige ist es, wenn sie über ihre Erfahrungen sprechen können, 
sei es mit der Einsatzleitung oder als Erfahrungsaustausch in einer Gruppe.

4. Einsatzvereinbarung
Es empfi ehlt sich auch bei kleineren Einsätzen, gegenseitige Erwartungen und Vereinbarungen schriftlich fest-
zuhalten und die Dauer oder Fortsetzung des Einsatzes regelmässig zu besprechen.

5. Auswertung der freiwilligen Arbeit
Freiwilligenarbeit soll ausgewertet werden. Das regelmässige Gespräch – einzeln oder angeleitet in Gruppen – 
dient dem Erfahrungsaustausch, der gegenseitigen Unterstützung und der Auswertung der geleisteten Arbeit.

6. Spesenregelung und Versicherung
Freiwilligenarbeit ist grundsätzlich unbezahlte Arbeit. Hingegen sind Spesen zu entschädigen. Als Spesen gel-
ten effektive Auslagen wie Fahrkosten, Verpfl egung, Porti, Telefone sowie Entschädigungen wie Sitzungsgelder 
und Pauschalen.
Freiwillige sollen während ihres Einsatzes durch die Institution versichert werden (Unfall, Haftpfl icht, bei Fahr-
diensten zusätzlich Kaskoversicherung).

7. Ausweisen der geleisteten Arbeit
Institutionen, welche mit Freiwilligen arbeiten, beziehen die Freiwilligenarbeit in ihre Unternehmensphilosophie ein. 
Sie weisen die freiwillig oder ehrenamtlich geleisteten Stunden aus und fördern so deren öffentliche Anerkennung.
Freiwilligenarbeit kostet; sie soll deshalb auch im Budget sowie in der Jahresrechnung erscheinen.

Quellen:
www.sozialzeitausweis.ch/unterlagen
Benevol St. Gallen, Checklisten zur Freiwilligenarbeit

Caritas Zürich
Beckenhofstrasse 16 Telefon: 044 366 68 68, Fax: 044 366 68 66
Postfach info@caritas-zuerich.ch
8021 Zürich www.caritas-zuerich.ch


